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Ausschussbericht                 Beilage 1337 
 
 

Bericht und Abänderungsantrag 
 
 
des Rechtsausschusses und des Finanz-, Budget- und Haushaltsausschusses über 

den selbständigen Antrag der Landtagsabgeordneten Robert Hergovich, Wolfgang 

Sodl, Kolleginnen und Kollegen auf Erlassung eines Gesetzes (Beilage 1322), zur 

Beschleunigung der Nutzung von erneuerbaren Energieträgern (Burgenländisches 

Erneuerbaren-Beschleunigungsgesetz - Bgld. EbBG) (Zahl 22 - 971) (Beilage 1337). 

 

Der Rechtsausschuss und der Finanz-, Budget- und Haushaltsausschuss haben den 

selbständigen Antrag der Landtagsabgeordneten Robert Hergovich, Wolfgang Sodl, 

Kolleginnen und Kollegen auf Erlassung eines Gesetzes, zur Beschleunigung der 

Nutzung von erneuerbaren Energieträgern (Burgenländisches Erneuerbaren-

Beschleunigungsgesetz - Bgld. EbBG) in ihrer 24. gemeinsamen Sitzung am Dienstag, 

dem 05.04.2022, beraten. 

 
Landtagsabgeordneter Kilian Brandstätter wurde zum Berichterstatter gewählt. 
 
Nach seinem Bericht stellte Landtagsabgeordneter Kilian Brandstätter einen 
Abänderungsantrag. 
 
Bei der anschließenden Abstimmung wurde der vorliegende Gesetzentwurf unter 
Einbezug des vom Landtagsabgeordneten Kilian Brandstätter gestellte 
Abänderungsantrag ohne Wortmeldung mit den Stimmen der SPÖ gegen die Stimmen 
der ÖVP mehrheitlich angenommen. 
 
Der Rechtsausschuss und der Finanz-, Budget- und Haushaltsausschuss stellen 

daher den Antrag, der Landtag wolle dem selbständigen Antrag der 

Landtagsabgeordneten Robert Hergovich, Wolfgang Sodl, Kolleginnen und Kollegen 

auf Erlassung eines Gesetzes, zur Beschleunigung der Nutzung von erneuerbaren 

Energieträgern (Burgenländisches Erneuerbaren-Beschleunigungsgesetz - Bgld. 

EbBG) unter Einbezug der vom Landtagsabgeordneten Kilian Brandstätter 

beantragten und in der Beilage ersichtlichen Abänderungen, die verfassungsmäßige 

Zustimmung erteilen. 

 
 

Eisenstadt, am 05.04.2022 
 
 

      Der Obmann-Stv. des Rechtsausschusses 
Der Berichterstatter:    als Vorsitzender der gemeinsamen Sitzung: 
Kilian Brandstätter eh.   Robert Hergovich eh. 
  



Frau 
Präsidentin des Burgenländischen Landtages 
Verena Dunst 
Landhaus 
7000 Eisenstadt 
 
 
 

Eisenstadt, am 5. April 2022 
 

 
Abänderungsantrag 

 
der Landtagsabgeordneten Robert Hergovich, Kolleginnen und Kollegen 
zum selbständigen Antrag, 22 – 971, welcher abgeändert wird wie folgt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
  



Selbständiger Antrag vom ………..,  auf Erlassung eines Gesetzes, zur Beschleunigung der 

Nutzung von erneuerbaren Energieträgern (Burgenländisches Erneuerbaren-

Beschleunigungsgesetz - Bgld. EbBG) 
 

Der Landtag hat beschlossen: 

 
Im selbständigen Antrag mit der Zahl 22-971 wird Folgendes geändert: 
 

1. Dem § 53b Abs. 4 werden nach dem dritten Satz folgende zwei Sätze angefügt. 
„Die Abgabenbehörde kann die Genehmigungsbehörde gemäß § 53b Abs. 3 im Rahmen des Verfahrens 

zur Abgabenfestsetzung auffordern, der Abgabenbehörde den Namen der Inhaberin oder des Inhabers 

der Genehmigung bzw. Bewilligung gemäß § 53b Abs. 3, ihre oder seine Kontaktdaten wie insbesondere 

die Adresse sowie Standort, Leistung, Fläche und Genehmigungsdauer der Anlage zu übermitteln. Die 

Abgabenbehörde ist berechtigt, diese Daten zu verarbeiten, soweit dies für die Einhebung, die 

zwangsweise Einbringung und die übrigen Aufgaben der Abgabenbehörde im Zusammenhang mit dieser 

Abgabe erforderlich ist.“ 

2. In § 56 Abs. 9 lautet der letzte Satz:  

„Vereinbarungen betreffend Anlagen, die bereits vor Inkrafttreten des Gesetzes LGBl. Nr. xx/xxxx 

rechtskräftig genehmigt wurden oder Vereinbarungen betreffend Anlagen, die zum Zeitpunkt des 

Inkrafttretens der Novelle LGBl. Nr. 95/2021 Gegenstand eines anhängigen Bewilligungsverfahrens 

waren, bleiben unberührt.“ 

3. Dem § 56 wird folgender Abs. 13 angefügt: 
„(13) Abweichend von § 53b Abs. 4 entsteht der Abgabeanspruch für bereits errichtete Windkraftanlagen 

(§ 53b Abs. 5 Satz 3) mit dem Inkrafttreten der Novelle LGBl. Nr. xx/xxxx  und wird erstmals drei Monate 

nach Ablauf des Monates von dessen Inkrafttreten fällig. Die Höhe dieser Abgabe ist für das Jahr 2022 

anteilsmäßig in Bezug zum Jahresbetrag gemäß § 53b Abs. 5 nur für den nach dem Inkrafttreten des 

Gesetzes verbleibenden Zeitraum festzusetzen.“ 

 


